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l Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß S 9 (1) BauGB

1.0

1.1

Art der baulichen Nutzung(S 9(1) Nr l Ba uGB )

Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. S 4 BauNVO

Zulässig sind
Wohngebäude
die der Versorgung des Gebietes diendenden [,äc]en.
Schenk- und Speisewirtschaften und
nichtstörende Handwerl<sbetriebe

An[agen für ki.rch].sche, ku]ture]]e. sozr.aJe und gesund
heimliche Zwecke sind unzulässig (S 1 (5) BauNVO)

Ausnahmen nach S 4 (3) BauNVO sind nicht Bestandteil
Bebauungsplanes und somit nicht zulässig (S 1 (6) Nr
BauNVO). Lediglich im mit D3 bezeichneten Bereicll ist
ausnahmsweise überschreitung der Grundfläche und
schoßfläche durch überdachte Stellplätze und
zulässig (siehe Nr. 13 : Sonstige Festsetzungen)

des
]

ist die
der Ge-
GJ 'a r ag e n

1.2 Dorfgebiet ( MD ) gem S 5 BauNVO

Zulässig sind
Wi rtschafts ste ]. l en land -
Betriebe und die dazu
Wohngebäude ,

und fo r stw i rtschaft l scher
gehörenden Wohnungen und

KI ei n s i. edl u ng e n
Nebenerwerbs seel l en ,

und l andy i. rt sche f t l i c lae

sonsti-ge Wohngebäude .

Betriebe zur Verarbeitung und Sammlung land
wirtschaftlicher Erzeugni.sse

und fo r st

Gartenbaubetr iebe

Ausnahmen qem. S 5 (3) BauNVO sind nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes und Boni.t nicht zulässig (S 1 (6) Nr. l
BauNVO )
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2.0 Maß der baullichen Nutzung (S 9 {1} Nr l BauGB }

Di.e Zahl der Vollgeschosse, die Grundflächenzahl (GRZ)
und die Geschoßf]-ächenzahl (GFZ) ergibt sich aus dem
Eintrag in der Planzeichnung (NutzungsËchablone)
Für die mit D gekennzeichneten Geschosse (z.B. l+D)
gelten besondere gestalterische Festsetzungen (siehe
hierzu bauordnungsrechtliche Festsetzungen Nr.'1.1.6)

3.0 Bauweise. die überbaubaren und nicht überbau-
baren .Grundstücksfllëchen sowie die Stelllung derbaullichen Änllagen (S9 (1) Nr. 2 BauGB) '

3.] Maßgebl i.ch für die Bauweise soli.e die überbaubaren und
nicht überbaubaren Grundstück.sflächen sind die
Eintragungen in die Nutzungsschablonen in Verbi.ndung mit
den zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes.Sind in der Planzeichnung tiberbaubare Flächen'durch Bau-

innerhalbgrenzen urngi-enzt. so dürfen die Gebäude nurdieser Flächen errichtet werden

Sind in der Planzeichnung Baulinien festgesetzt, so sindin diesen Bereichen die Gebäudeaußerihände auf den
Bau l i. n ien zu er r ächten .

Ein gen.ngfügiges Vor- und Zurücktreten von
untergeordneten Gebäudeteilen (z.B. Vordächer. Eingänge
etc.) kann in übereinstimmung mit $ 23 (2) Satz 2 lind'3
BauNVO gestattet werden .

3.2

3.3

Für clJe mit A:; und E bezeichneten Bereiche wird die Bau
weise aJs offene Bauweise festgesetzt
Für (iie mit Ax und A3 bezeichneten Bereiche wit-d die
Bduwreise als offene Bauweise festgesetzt. Zulässig sindFlur- Ei n ze l hä lise r

3.4 Für die mit A: und A4 bezeichneten Bereicile wii'd die
Bauweise als offene B.auweise festgesetzt. Zulässiq sind
nur Ei nzel - und DoËape Ihäuser

3.5 Für die mit Bx, B2 und B3 gekennzeichneten Bereic1le w'ird
die Bau\~;eße als offene Bauweise festgesetzt. Zulässig
since nur DopË)e ] hä usei-

3.6 Für den mit C gekennzeichneten Bel'eich wird die Bauweise
als offene Bauweise festgesetzt. Zutässig sin€1 nur Haus-
g r u i;)Ë)e n

3.7 Fül- eile n.il Dx und D2 gel<enrlzflicllneten Bert?i.chc Lxiir'd eile
Bau\.-else als .:tl)t.:i?ichende B.::llJU'else fest-gebet.zt und z\"'ar
w i.e fo l ra t

Eile G('1)aua(J einst' Häuserzei]e wei-den -.wie in (]er ge-schlossene11 Bau\false- ohne seitlichen Grenzabstand ët'-
t'achtel:. l:,ewiglich die beider-sales einer Häiiserzeile zu
clrrtchtclnden En€1gebäude treten gemäß den Fest:set-zungender tiriet'l)ëitabaren Grilndsti.icksfJHr=he tim mindestens 3.0' m
\rOR den sCifI lehen Grundstiicksgr('nzr.rl zurück
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3.8 Für den Bereich D3 wird die Bauweise als abweichende B.lu
tveise festgesetzt und zwar wie folgt
Die Gebäude einer Häilserzeile werden -wie in der ge-
schlossenen Rauhe.ise- .bis zu maximal..50,0 m Länge nut,seitlichen Grenzabstand errichtet. so daß eine dell'tlielae
Gliederung in Einzelbaukörpiiet- erfolgt

3.9 Stellung der baulichen Anlagen (S 9 (1) Nr 2 BauGB )

Soweit im Bebauungsplan i.n der Plandarstellung Haupt- und
Nebenfirstrichtungeh eingetragen sind, gelten diese als
zwingende Festsetzungen und kennzeichnen gleichzeiti.g die
Gebäude l ä ng sach s e

Die Gebäude sind parallel zu den Baugrenzen zu errichten
Untergeordnet:e Nebenfirstrichtungen sind mögt i.ch

4.0 F'bächen für Garagen. Stellllpllätze und Nebenanllagen
($ 9 (1) Nr. 4 BauBG)

Garagen sind nur innerhalb der überbaubarenL=al'ag(?n sln(:l flur' .Lillle:lEId.lLI uei uueiuduuai.cilGrundstücksf].sche zulässiq oder in die bauliche Anlage zu
integi'deren. Ausnahmen bilden lediglich die in der
Planaarstellung besonders gekennzeichneten Flächen für
Gai'aßen 'oder Gemeinschaftsgaragen und
Gemeinschaftsstellplätze i.n Gemeiiischaftstiefgaragen. Die
Stellplätze sind aÜf den Privatgrundstücken anzuordnen.
Vor den Garagen ist ein Stellplatz als Stauraum zur öf-
fentlichen Verkehrsfläche(Stfraßenbegrenzungslinie) von
mindestens 5,0 m Tiefe vorzusehen und von Einfriedigungen
f re i zuha l ten .

Im mit D:3 gekennzeichneten Bereich si.nd Stellplätze über
den als ' Gemeinschaftstiefgaragen gekennzeichnetenBereichen auch außerhalb der iiberbaubaren
Gt'undsLticksflächen als Besucherstellplätze zulässig.

Nebenanlagen

Nebenanlagen im Sinne des S 14 (1) BauNVO gina nicht zu-lässia. ausnahmsweise können Gartenhäuachen und/oder
Peraolen bis zu einer Größe von maximal 12 m' zugelassen
werden, sofern sie den bauordnungsrechtlichen
Festsetzungen dieser Satzung entsprechen und sonstigen
nachbarschäftsrechtlichen ' Regelungen nicht
entqeqen ste he n .
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5.0 Höchstzuläsaige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden
aua besonderem städtebaulichenGiünden (S 9 '(1) Nr.
6 BauGB )

In den Bereichen. die in der Planzeichnung.
iAllgemeinea' 'Wohngebiet" .fe.stgesetzt sind... si-ndWohngebäude maximal' nur zwei Wohneinheiten zulässig.
Von äer besetzung ausgenommen ist der Bereich D3.

als
]e

6.0 Verkehrsfllächen Bowie Verkehrsflächen. besonderer
j;ä;Ë'Ë;stinnung (S 9 (1} Nr. ll BauGB)

Die in der Pllandarstellung gekennzeichneten Ver-
kehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung sing als vgr.ke,hrsbg.rqhigte .und : fußgänger:freundlliche Verkehrsflächen (Wohn: und Spielstraßen)
zu gestalten. Es ist ein niveaugleicher Ausbau ohne
Bordsteine vorgesehen (Mischflächen)
öffentliche Parkplätze laut Planeintrag

7.0 Fllächen für VeraorgungsanlagedS 9 (1) Nr 21 BauGB

Die in der Plandarstellung gekennzeichnete
der Errichtung einer Transformatorenstation.
Der zuständige Versorgungsunternehmer ist
pflichten. (fie. E.lächë .'mit einheimischen
einzugrünen und dauerhaft zu unterhalten.,
entsprechende Integration dieser Fläche xn das
zu gewährleisten .

Fläche dient
dazu ver-

Gehö l z en
um eine
Ortsbi Id

8.0 ö f feng ll ichs Griinf l ächen (S 9 (1) Nr 1 5 BauGB )

öffentliche Grünflächen(Verkehrsgrünflächen/ Stadt
Freinsheim) gemäß Eintrag in die Ë)lanzeichnung.
Private Grüne lächen :
in die Planzeichnung

Dauerkleingärten gemäß Eintrag

9.0 Haaserfllächen und Fllächen für
(S 9 (1) Nr. 16 BauGB)

d ie lla 8 aerwirtschaft

Die mit R bezeichnete Fläche in der P]-anzeichnung dient
der Anlage eines Regenrückhaltebeckens.
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lO . o Fllächen und HaßnahaBen zun Schutz, . zur Pfllege und
zur Entwickelung der Landschaft (S 9 (1) Nr. 20 BauGB)
Die in der P].anzeichnung derart gekennzeichneten Flächendienen der Renaturierung des Talheidgrabens und der an-
grenzenden Bereiche. Sie' sind von anderen Nutzungen frei-
zuhalten. . . . . . .
Die Bewirtschaftung des Talweidgrabens erfolgt
ii8;di'iëli äer Plangebietsgrenze ' eingezeichneten
( Wirtschaftsweg )

über den
Räumweg

Ö.

Der in der Anlage beigefügte landeapflegerische Planungs-
beitrag zum Bebauungsplan ist Bestandteil dieses Bebäu--
ungsplanes. Die äai'in aufgeführten . Maßnahmen " zurMinderung und zum Ausgleich von Einwirkungen .auf Naturund l.anäschaft sind verbindlich festgesetzt und zu
beachten .n

ll . o Mit Geh--, Fahr-- und Leitungsrechten zu belastende
Flächen {S 9 (1) Nr. 21 BauGB)
Geh-, Fahr und T,eitungsi-echt zugunsten der Eigentümer det
an diese Fläche anqrenzenden Eigentümer der Grunstücke im
mit C gelcennzeichnëten Planbereich.
Geh, Fahr- lind Leitun$1srecl-it z\lgtli)sten der Ei-gentümer der
Kleingärten im Anschluß an den Be-reich As
Leitungsrec[ate für Abwasser'Leitungen baut P]-aneintrag

12.0 Flächen für Geneinschaftsanlagen. Stellplätze und
Garagen
(S 9 '(1) Nr. 22 BauGB)

n Flächen für Gemeinschaftsstellplätze {GSt), Gemein
schaftsgaragen (GGa) und Gemeinsähaftsstellplätze in Ge
meinschaftstiefgaragen(GTga) gemäß Planeinschrieb.

13 .0 F flächen file das Anpfllanzen
S t.räuchern
(S 9 {1) Nr. 25a BauGB)

v'o n Bäumen und

An den im Bebauungsplan ausgewiesenen Standorten sind bo-
denständige Laubbäume entsprechend . den Pf]-anzvorschlägen
in Punkt 1.3 der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen .zu
pflanzen. Von den Standorten kenn in Anpassung an die
örtlichen Verhältnisse (z. B. aufgrund von Leitungstraßen
usw.) bis zu 3 m abgewichen werden.
Die Bäume sind dauernd zu erhalten. Im Falle eines not-
wendigen Ersatzes, bedingt durch. das .Absterben der. Bäume
o. ä.: sind die entsprechenden Einzelbäume gleichartig zu
ersetz en .
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14.0 llöhenlage der baulichen Anklagen {S 9 Aba 2 BauGB )

Für die Festsetzungen zur. Begrenzung .der HöhenSntwicklungder baulichen Anlagen wird daa "Niveau 0,0", das deÜ
Rohplanum des Straßenbelagea der dem Gebäude am nächsten
gelegenen öffentlichen Verkehrsfläche (gemessen in
gtraßenmitte) entspricht, als Bezugsmaß herangezogen.

14.1

14 . 2

Die Oberkante der "Rohbaudecke Kellergeschoß' darf eine
Höhe von 0,60 m nicht übersteigen. '

Die Traufhöhe wird definiert.ala der Schnittpunkt der Ge-
bäudeaußenwand mit der Dachfläche über daruhterliegendem
natürl schen Gel ändeniveau .

Traufhöhen dürfen bei eingeschossigen Gebäuden 3.40 m zu-
züglich dem Maß zwischen dem Niveau 0,0 und der Oberkante
Rohbaudecke Kellergeschoß (= Sockelhöhe) nicht überstei-
genn
Für Kniestöcke gelten folgende Regelungen

In Bereichen. in denen eine Geschoßzahl von l+D zulässig
ist, darf.en Kniestöcke eine Höhe von max 0,40 m. gemessen
von Oberkante Geschoßrohdecke bis Oberkante FÜßpfetten icht übe isch reiten .
In Bereichen. in denen bis zu max
zulässig sind. düi-:Een Kniestöcke bei
Bebauung eine Höhe von
Oberkante Geschoßrohdecke
überschreiten.. Bei eingeschossigerKniestock in diesen Bene'ichen bi; zu
gen

max. 0,40 m.b i s Oberkante
Bauwe i se
max . 0, 80

2 \rol lgeschosse
ll-geschossiger

gene s sen vo n
Fußpfette nicht

darf der
m betra-

Trayfhöhen dürfen bei zweigeschossigen Gebäuden 6.20 m
zuzüglich dem Maß zwigchiäil dem N'i.veau 0,0 und' der
Oberkante Rohbaudecke Kellergeschoß (= Sockeilhöhe) nicht
übe r ste i.gen .n Die Traufhöhe von Garagen darf an keiner Stelle mehr als
2 , 30 m betragen .

14 . 3 Für .den .in der Planzeichnung mit D3 gekennzei.chneten
Bereich wird abweichend von Punkt 14.1 und 14.2 folgendes
festgelegt

14.4 Für die Festsetzungen zur. Begrenzung .der Höhenentwicklung
der baulichen Anläßen wird'das "niveau 0,0", das den
eingeebneten ( "natürlichen") Geländeniveau entspricht,
als Bezugsmaß herangezogen .

Kniestöcke (Drempel) si.nd bis maximal 1,20
gemessen von der Oberkante Geschoßrohdecke
öberkante Fußpfette zulässig.

m tiöhe .bis zur

Die Oberkante der "Rohbaudecke Kellergeschoß" darf ei.ne
Höhe von 0,40 m nicht übersteigen. '
Die Traufhöhe {gem. Definition in Punkt 14.2) darf eine
Höhe von. 7,10 m 'zuzüglich dem Maß zwischen dem Niveau 0,0
und. der.. Oberkante Rohbaudecke Keil.ergeschoß
(= Sockelhöhe) nicht übersteigen. '
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15.0 Sonstige Festsetzungen

Sichtdreiecke

An der Einmündung der Erschließungsstrabe in di.e L 544
}st gemäß Planeintrag ein Si.chtwinkel mit den Maßen von
5x 85 m ab einer Höhe von 0,80 m von jeglicher
Bepflanzung und Bebauung freizuhalten. ' '

Flächen für Garagen und überdachte Stelllplätze
Im mit D:, bezeichneten Bereich kann eine überschreitung
der zulässigen Grundfläche um mehr als 0,1 der Fläche dei
Baugb'undstückes durch Stellplätze und Garagen in der
festgesetzten Gemei-nschaftstiefgarage als Ausnahme
zugelassen werden (S 21a (3) Nr. 2 BauNVO). Diese Flächen
[-)]ëiben gemäß S 21 a (4) Nr. 2 BauNVO auch bei der
Erm:i.tt]ulng (]er GeschoßfJäche unbei-ücksi.chtigt
Die zulässige Geschoßfläche ist im mit D3 bezeichneten
Bereich um die Fläche notwendiger Garagen, die unter der
Geländeobei'fläche hergestellt K'erden, zu erhöhen {S 21a
( 5 ) BauNVO )

H i, nwe- i s

Da insbesondere im Bereich des
DI-uckwasser gerechnet werden
dementsprechende Fundament- und
anzustreben .

Ta lweidgrabens mit
muß. xst eine

Ke 1 1 erwandausbi Idung
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11 BauordnungsrechtlicheFestsetzungen gemäß S 86 der
Landesbauordnung file Rheinland--Pfalz in der Fassung
vom 1 . 07 . 87

l.o.o Äußere Gestaltung der bau]ichen An]-ages (S 86 (1)
Nr. l LBO)

l.l.o

l.l.l

Dächer
d

Dachform
Fur den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sindnur Sattëldächer oder aÜs Sattel- oder Pultdächern zusam-
mengesetzte Dächer zulässig .
Flachdächer auf Garagen sind ni.cht zulässig. Freistehende
Garagen sind nur mit'Satte]dach zuges-assen.

ll;:Ë!:: wüa Rliil
zul ass xg .

1.1.2 Dachneigung
Die zulässige Dachneigung wird in den mit A2, A3, B2. D2
und D3 gekennzeJ.chneten Bereichen zwischen 35' und 38'
(alte Teilung> festgesetzt. In allen sonstigen Bereichen
des Bebauungsplanes muß die Dachneigung zwischen 38' und
45' liegen.' Innerhalb einer geschlossenen. Bang.ruE)pe (z
B. bei Dopbelhäusern, Hausgruppen und bei Gebäuden mit
zusammengesetzten Satteldächel::il") müssen Dachneigung und
Dachform g leigh sein .
Ausnahmsweise kann für die in der Plandarstellung mit GGA
(Gemeinschaftsgaragen) geben.nzeichpFten Flächen eine ge-
ringere Dachneigung als'35' bzw. 38' zugelassen \~'erden.

1.1.3 Dacheindeckung
Zulässig sind nur rottonige Ziegel al.s .Dacheindeckungl.
Schwarze. dunkel:- oder hellgraue. Dacheindeckungen und
glasierte oder engobierte Ziegel sind unzulässig

1.1.4 Dachüberstand und Traufausbildung

Der Dachüberstand darf an der Traufseite nicht weniger
als 0,40 m und am Ortgang bei freistehenden Giebeln maxi-
mal 0 , 20 m betragen.
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Traufverschalungen mit Ausnahme einer TraufbohJ:e sind un
zulässig. Regeniinnen sind als vorgehängte, offene Regen
rinnen auszubilden und nicht zu verkleiden

1.1.5 Dachaufbauten. Dacheinschnitte und Dachflächenfenster

Dachgauben sind zulässig. Die Länge einer Dachgaube darf
maximal 1,5 m betragen. Bei mehreren Dachgauben dai'f d.ie
Gesamtlänge aller Dachqauben n\aximal x/2 der Traufenlängeder dazugehörigen Dachfjäche befragen

bl + b2 + b3
max 0.5 1

BREITE
b max:
1.50 m

ri
Sollen mehrere Dachgauben auf einer Dachfläche angeordnet
werden, so sind siä in gleicher Höhe und gleichem Mate-
r ia l aus zuführen

Dachgauben massen folgende Abstände einhalten
Vom Ortgang mindestens 1,5(] m,von der'Träufe und vom First mi.ndestens 0,75 m

SE ITL l CHER AB.STAND s
M INDESTENS 1.50 m
ABSTAND VON TRAUFE
lsT)UND F l RST(sF)
M l NDESTENS 0"75 m

 
  H

b
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Der Zwischenraum zweier Dachgauben muß mindestens der HÖ
he der Gruben entsprechen. Dächgauben sollen sich mit i.h
ren Dachneigungen der des Hauptgebäudes angleichen.
Die Fensterflächen von Dachgauben. sollen im Lichten höch-
stens 1,25 m hoch sein. Sa'tteldachgauben haben stehende
Formate einzuhalten, d. h. ihre Höhe (ohne Giebeldreieck)
ist stets größer als ihre Breite

C

Skizze: ZulÄssige Pn)partlan
der Dacligautlen(liiihe>Breite)

Dacheinschnitte und andere Dachaufbauten als Dachgauben
sind unzulässig. Dachflächenfenster sind ausschließlich
in dem i.n der Planzeichnung mit D3 gekennzeichneten Be--reich zulässig. Sie können'dort bis 'zu einer Glasfläche
von 1,0 m; je Einzelfenster zugelassen werden. Sie haben
stets stehende Formate, d. h. die Höhe der Fenster ist
grëißer als i.hre Breite. Mehrere Dachflächenfenster neben-
einander halten einen Abstand von mindestens 0,5 m un-
tereinander ein. Der Abstand mehrerer Dachfllächenfenster
zui' Traufe ist stets gleich .

ABSTAND a
; MIND
0.50 m

BRE ITE b
KLE l NER
h GLAS-
FLÄCHE
max. l mz

h

1.1.6 Vo 1 1 geschosse , für
Anforderungen gelten

die besondere geste lterische

Gespür die in der Nutzungsschablone mit D gekennzeichneten
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1.2.0 Fassadengestalltung der baullichen Anlagen

Die Fassaden aller Gebäude sind als Putzfassade auszuftih--
ren. Die Sockelzone ist ebenfalls zu verputzen. Für dieFarbe der Außenwände sind helle Farben zu verwenden. Rei--
nes Weiß (bis zu Remissionswerten von 80) ist ausge-sch l os sen .

Haupt- und Nebengebäude sind im gleichen dAußenmaterial
herzustellen. Für die Fassadengesta'rung sind Verkleidun-
gen, di.e ein Material nur vortäuschen, dicht zugelassen.
Nicht. zu.lästig sind insbesondere Material i.en mi.t glänzen-
der Oberfläche, wie z. B. glasierte Fliesen oder Keramik-
platten. Ausnahmsweise sind für Gebäudesockell oder als
Gliederungselement matte Keramikplatten in Erdfarben möq-
[i.ch, deren P]attengröße jedoch' nicht k].einer i.st, a].s
das.DIN-Format des NË'-Ziegëlstei.nes. Weiterhin unzulässig

H
und/oder Kunststeinplatten. Sichtmauerwerk aus hellen Ma
teria[ ien und G].asbausteine

sind Kunststoff-, Asbestäement-, Teer
außenwandverkleidungen soli,e Verklei app' oder Metal l:

fingen aus Ma rmor -

Ei.n natürllicher Bewuchs der Fassaden ist erwünscht

Fensterformate

Fenster und Türen massen ein stehendes, rechteckigen For-
mat haben. Fenster mit liegenden, rechteckigen' Format
massen so durch. Kämpfer adel' Sprossen untertëi.It sein,
daß di.e Breite der ëi.nzelnen Scheiben deren Höhen nichtüberschre iter

Breite (b) kleiner Höhe (h)

Wandöffnungen dürfen nicht über Eck ausgeführt werden,
sondern sind durch Eckpfeiler von mindestens 30 x 30 cmzu trennen

Fenstergliederungen sind bei Glasflächen mit einer Größe
von mehr als 1,5 m: erfordern.ch. Für das Format von Tür-
verg]-asungen gelten die für Fenster näher beschriebenen
Bindungen' entsprechend. KLappläden si.nd an Stelle von
Roll:jalousien ausdrücl<lich erwünscht



Bebauungsplan Frein=heim--Nor(i
Ö.nderuh.g ll

Fenster und Türen sind im Farbton mit der Fassade abzu-
stimmen. Für Fenster- und Türverg].asungen ist nur unver-
;piege[tes G.Las .zu]ässi.g. Rahmenhö]zer und. -pfeil.er so]-
lën äer Konstrukte.on efitsprechende Querschnitte aufwei-
sen, d. h. bei Holzfachwerk ei.ne Stärke von mindestens
12 cm. bei Mauerwerk oder Beton mindestens 20 cm. Fen=-
stere[emente sowie Türen und Tore mi.t meta]]-i.sch glänzen-
der Oberfläche sind nicht zulässig. Möglich sind Holz,
Kunststoff, dunkel eloxiertes Leichtmetall

Holz,
fletal l ,
Kunstst .

1.1auertve r

und
Beton

Balkone
Nach drei Seiten offene Balkone sind nicht gestattet
Mi.ndestens muß ein ei.nseitlger Fassadenvor- oder -rück
sprung von mindestens 1,20 m Tiefe Sicht-, Wind- und Son
nenschutz gewähren(Loggi.acharakter)

1.3.0 (;ent;allt.ung der nicht.überbautë:n Griindst.ück:sf:bächen

Die nichtüberbauten Grundstücksflächen sind landschafts
gärtnerisch oder als Nutzgarten anzulegen. zu gestalten
und dauerhaft; instandzuha].ten. Bei der Bepflanz ung sind
die Vorschriften tiber die Freihaltung von 'Sichtdrelecken
(vgl. Nr. 15 der planungsrechtlichen Festsetzungen) zu
beachten. Vorgärten dürfen nicht als Arbeite- oder
Lagerflächen benutzt werden und sind, sofern sie nicht
als Zufahrt oder Gebäudeerschließung benötigt werden, zu
beg rüden .

Die Flächen zwischen Straßenbegrenzungslinie und
straßenseitiger Baugrenze / Baulini.e (Vorgärten) sind in
ihrer Höhe dem Straßenniveau anzugleichen. Ausgenommen
von dieser Festsetzung ist der in äer Planzeich6'ung mit
D3 gekennzeichnete Bereich
Aqs landschaftspflegeri.schen Gründen sind bei allen
Pflanzungen im ëeltÜngsbereich des Bebauungsplanes ein-
heimische Laubbaum- und Straucharten zu verwenden. Die
Verwendung von Nadelgehölzen wil'd .ausgeschlossen
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In jedem Hausgarten ist ein mittel- oder kleinkronigerLau[[baum (z. B: Obstbaum oder ähnliches) zu pf]-unzen. Die
Bäume sind dauernd zu erhalten. Im Falle eines notwendi--
gen Ersatzes, bedingt durch Absterben der Bäume oder ähn-
liches, sind die entsprechenden Bäume gleichartig zu er-
satz en .

Pf].anzvorschläge
Pf lanzenl isle für Bäume l und 2 . Ordnung Ö

Spitzahorn
Ttaubeneiche
Sue ]. eiche
Feldahorn
Eberesche
Mehl biere
Baumhase l

Strauchartige Gehölze und Gehölze für Hecken
Ha inbuche
Ha se l nuß
Ha rt r i. eg e l
FI leder ( ver sch iedene Arten )
LigusterMandelbaum(verschwende Arten)
Die Fläche zwi.schen Bauqrenze und ha].böffentlichem Ver--
kehrsraum (Wohnstraße/Wohnweg) dient zur Erweiterung und
Durchgrünung des Straßenrauhes. Aus diesem Grund 'sind
keine geschlossenen hohen Pflanzungen zulässiq. Die Flä-
chen sind mit Rasen einzusäen oder mit überwiegend ein-
heimischen Stauden und Gehölzen zu bepflanzen. tlberdies
ist es erwünscht, die Garagenaußenwände und die da-
zwischenliegenden Mauern i.n Abschnitten durch Rank- und
Kletterpf].unzen (gegebenenfalls mit entsprechenden Rank-spa[ieren) zu begrünen, um einen möge.ichst naturnahen und
[andschaftsbezogenen Eindruck herzuste]].en.
Als Beläge für die befestigten Flächen wie Ei.nfahrten,
Stellplätze und .Ei.ngan.g.s.wege, sind .veEsickerunglfähigeMaterialien wie k]eintei].ige Naturstei.npf]]aster und -zie-
gel oder wassergebundene Decken und Schotterrasen zu-
lässig. Reine 'Beton- und Asphaltflächen sind unzulässig

Standplätze für Abfallbehälter. die unmittelbar an die
öffentliche VerJcehrsfläche grenzen, sind unzulässig. Si.e
sind gestalten.sch i.n den Vorgarten so zu integrieren und
abzupflanzen, daß sie vom öffentlichen Straßenraum aus
n icht: ei.nsehbar s i nd
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Einfriedungen. Abgrenzungen und deren Gestalltung

Grundstückseinfri.edungen im Bereich der Vorgärten dürfen

Ë;::«;F{.; ;;:: 11::\}.:',xüK BKEW$X:ll!;,iii
bzw. als senkrechtstrukturierte Holzzäune zr'lässig. ''u

ll:ii$Ël:Epp $n*:!:;
Sonstige Gartenflächen, die der Erholung der Bewohner
di.enenl können zu öffentllichen Verkehrsflächen zum Schut-
ze vor Einsehbarkeit. Wind usw. mit Hecken bis zu einer
Höhe von maxi.mal 1,50 m abgegrenzt werden. Ausnahmsweise

iiiiii:i:$x ilR#Wliliii
nicht überschreiten. '''' ''-''=- -

heitJich ZupE3entsinendie Einfriedungen je Hausgruppe ein

Antennen und Werbean lla gen

llili:llnlfuEÜ B nx :! ; i;;i i:ii'i;::
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